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Ergänzung der textlichen Festsetzungen im Bebauungsplanentwurf  
E 9/3 -Sternstraße / Ost- 
 
 
Bisherige textliche Festsetzungen im Entwurf der 1. Offenlage 
 

 
 
 
 
Änderung / Ergänzung der textlichen Festsetzungen im Entwurf der erneuten Offenlage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB i. V. m. § 86 Abs. 1 Nr.5 BauO NRW wird festgesetzt, 
dass im Bereich der Sichtdreiecke Grundstückseinfriedigungen einer Höhe von mehr als 
80 cm über dem höchsten Punkt der Straßenkrone vor dem jeweiligen Grundstück 
unzulässig sind. 

Änderung 
80 cm 

Ergänzung 


